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Organisation ist (fast) alles

Die Raumordnungspolitik des Bundes soll mehr Gewicht erhalten. Der
Bundesrat hat beschlossen, das bisherige Bundesamt für Raumplanung

aus dem Justiz- und Polizeidepartement auszugliedern und neu dem

Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK)
zuzuteilen. Es wird dort mit dem Dienst für Gesamtverkehrsfragen sowie

den Dossiers Alpenkonvention und Nachhaltigkeit zu einem neuen
Bundesamt verschmolzen, das ab dem kommenden Juni als «Führungs- und

Kompetenzzentrum für Raumordnungsfragen» fungieren wird.
Die Bedeutung der Verschiebung geht über das rein Organisatorische

hinaus, sie hat eine eigene Symbolkraft. Wenn der primäre raumplaneri-
sche Handlungsbedarf auch auf eidgenössischer Ebene nicht weiter im

Umfeld der Justiz verortet wird, sondern in jenem von Umwelt und

Infrastruktur, so kann unterstellt werden, dass der Bund seine räumliche

Verantwortung künftig nicht mehr vorab vom Recht her, sondern ausgehend

von den Kernproblemen wahrnehmen wird.
Ein entsprechender Nachholbedarf ist unbestritten. Massnahmen wurden

auch schon eingeleitet. So wird die Ausarbeitung von Sachplänen und

Konzepten stark forciert. Plangenehmigungsverfahren werden vereinfacht

und besser koordiniert; entsprechende Verordnungsänderungen treten am

kommenden 1. März 2000 in Kraft. Dass sich diese Aktivitäten auf Gegenstände

konzentrieren, die im Tätigkeitsbereich des UVEK liegen, ist kein

Zufall. Die neue Verkehrspolitik und die Liberalisierung der Märkte in der

Grundversorgung (Service public) führen zu verschärften Zielkonflikten,
die auch vor den Landesgrenzen nicht Halt machen. Zugleich wird das

grösste Defizit der schweizerischen Umweltpolitik im Bereich des Natur-
und Landschaftsschutzes ausgemacht, ein Bereich, der klassischerweise

mit den Instrumenten der räumlichen Planung angegangen wird. Schliesslich

zeigt die neueste Auswertung der Arealstatistik ein kontinuierliches
Wachstum der Siedlungsfläche, das beinahe ungebremst erfolgt. Man

muss feststellen, dass die Raumplanung eines ihrer Hauptziele - die

Siedlungsbegrenzung - bisher weitgehend verfehlt hat.

Offenkundig hat die grundsätzliche Stärke des Raumplanungsrechts -
Bürgernähe und örtlich-regionale Bezogenheit - erhebliche gesamträumliche

und ökologische Komplikationen zur Folge. Die prinzipielle Bereitschaft

der Raumplanung, neue Entwicklungen aufzunehmen, eröffnet im
Verein mit der Ambivalenz der Planungsgrundsätze grosse, oftmals zu

grosse Spielräume. Sie müssen eingebunden werden, sollen sie nicht zur

Beliebigkeit verkommen. Recht entsteht eben auch im Bereich der

Raumplanung nicht allein durch Rechtsetzung: Es muss ausserdem verwirklicht
werden...

Stehen in diesem Sinne nicht nur Effizienzüberlegungcn, sondern auch

inhaltliche Gesichtspunkte hinter dem Transfer des Raumplanungsamts,

so dürfen wir diesen «Transport» aus rechtsstaatlicher wie aus

landschaftsökologischer Sicht gleichermassen mit Genugtuung zur Kenntnis
nehmen.

Erwin Hepperle
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